
Bayeri~cher Landtag 
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Beilage 4627 

Der Bayerische Ministerpräsident 

M ü n c h e n , den 30. September 1953 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Ba),ei·ischen Landtags 
München 

Betr·eff: 
Entwurf eines Dr,itten Gesetze,s zur Ände
nmg de1s Ge•setze-s Nr. 124 über die vVie'fl·er
erri0ht1Ung de1s Bayerfachen Obensten 
J,audesge1·icht1s 

Auf Grund Beschlusses des Ministerrats vom 
29. September 1953 unterbreite ich anliegend den 
vorbezeichneten Gesetzentwurf der Staatsregierung 
lJlit der Bitte um weitere verfassungsmäßige Be
handlung. 

(gez.) Dr. Ehard, 
Bayerischer Ministerpräsident 

* 

Entwurf eines Dritten Gese~es 
zur Änderung des Gesetzes Nr.124 iiber die Wieder
errichtung des Bayerischen Obersten Landesgerichts 

Art.1 

Das Gesetz Nr. 124 über die Wiedererrichtung 
des Bayerischen Obersten Landesgerichts in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 15. Nove1ilber 1950 
(GVBl. S. 215) und der Änderungsgesetze vom 
30. September 1952 (GVBl. S. 261) und 28. April 1953 
(GVBL S. 48) wird wie folgt geändert: 

i. § 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

(1) Dem Obersten Landesgericht werden in 
'Strafsachen die folgenden nach Bundesrecht den 
Oberlandesgerichten obliegenden Aufgaben über
tragen: 

a) die Verhandlung und Entscheidung in erster 
und letzter Instanz in den in § 1.20 (1) des Ge
richtsve.rfassungsgesctzes . bezeichneten Straf
sachen; 

b) die Verhandlung und Entscheidung über die 
Revisionen; 
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c) die Entscheidung über die Beschwerden (wei
teren Beschwerden) mit den im Absatz 2 be
stimmten Ausnahmen; 

d) die Entscheidung über die Rechtsbeschwerden 
auf Grund des Wirtschaftsst:raf gesetzes, des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ode·r 
eii1er anderen Vorschrift, die hinsichtlich des 
Verfahrens auf die Bestimmungen dieser Ge
setze verweist. 

(2) Die Oberlandesgerichte sind zuständig für 
die Entscheidung über die Beschwerden (weiteren 
Beschwerden) die betreffen: 

a) die Beschlagnahme, die Durchsuchung, die Ver
haftung, die einstweilige Unterbringung, die 
Anordnung der Vorfü.hrung und die vorläufig~ 
Entziehung der Fahrerlaubnis; 

b) den Beschluß, durch den die Eröffnung des 
Hauptverfahrens abgelehnt oder abweichend 
vom Antrag der Staatsanwaltschaft die Ver
weisung an ein Gericht niederer Ordnung aus
gesprochen worden ist; 

c) die Strafaussetzung zur Bewährung, unbescha-
det der Zuständigkeit des Revisionsgerichts; 

d) die bedingte Entlassung; 

e) das Wiederaufnahmeverfahren; 

f) Ordnungsstrafen; 

g) das ehrengerichtliche Verfahren gegen Rechts
anwälte; 

h) Binnenschiffahrtssachen (§ 11 des Gesetzes üb.er 
das gerichtliche Verfahren in Binnenschiff ahrts
und Rheinschi:ffahrtssachen vom 27. Septeinber 
1952, BGBL I S. 641)." 

2. § 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5 

Dem Obersten Landesgericht werden ferner 
zugewiesen: 
1. die Entscheidung über das Rechtsmittel der 

weiteren Beschwerde in Grundbuchsachen und 
in allen anderen Angelegenheiten der frei
willigen Gerichtsbarkeit einschließlich der 
Kostensachen, die der Kostenordnung unter
liegen; 

2. die Entscheidung der Rechtsbeschwerden nach 
Maßgabe des § 52 des Gesetzes über das ge
richtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen. 
vom 21. Juli 1953 (BGBl. I S. 667)." 

3. Die §§ .13 und 14 erhalten folgende Fassung: 

„§ 13 

Beim Obersten Landesgericht werden ein 
Großer Senat für Zivilsachen und ein Großer 
Senat für Strafsachen gebildet. 

§ 14 

Auf die Großen Senate und die Vereinigten 
Großen Senate finden die Vorschriften der §§ 132, 
136 bis 138 des Gerichtsverfassungsgesetzes ent
sprechende Anwendung." 
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Art.2 

(1) Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. No
vember 1953 in Kraft. 

(2) Das Oberste Landesgericht bleibt für die Ent
scheidung von Beschwerden (weiteren Beschwerden) 
in Strafsachen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Gesetzes bei ihm anhängig sind, auch nach die
sem Zeitpunkt zuständig. 

(3) Der Staatsminister der Justiz wird er
mächtigt, den Wortlaut des Gesetzes Nr. 124 im Ge
setz- und Verordnungsblatt bekanntzumachen und 
clahei die Absätze der Paragraphen zu bezeichnen. 

Begründung 

A. 

Allgemeine Begründung: 

Die erneute .Änderung des Gesetzes Nr. 124 über die 
Wiedererrichtung des Bayerischen Obersten Landes
g·erichts g·emäH dem ·vorliegenden Gesetzesentwurf ist 
weitgehend durch 3 neue, am 1. Oktober 1953 in Kraft 
tretende Bundesgesetze, das Dritte Strafrechtsänderungs
gesei.z vom 4. August 1953 (BGBL I S. ?35), das Jugend
gerichtsgesetz vom 4 . .August 1953 (BGBl. I S. ?51) und das 
Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Landwirt
schaftssachen vom 21. Juli 1953 (BGBL I S. 66?) veranlaßt. 
Daneben haben -sich im Laufe der Zeit, insbesondere mit 
Rücksicht auf die nunmehrige Zahl der Senate des Ober
sten Landesgerichts, 2-1.nderungen als notwendig er• 
wiesen. 

Im Zusammenhang mit den vor.gesehenen sachlichen 
Änderungen ist die redaktionelle Überarbeitung des § 4 
des Gesetzes Nr. 124 angezeigt. 

Ziel <les Gesetzesentwurfs ist es, d·as mit Revisionen 
in Strafsachen und erstinstanzlichen Strafsachen stark 
belastete Oberste Landesgericht nach Möglichkeit von 
Entscheidungen freizustellen, die überwiegend auf tat
sächlichem Gebiete liegen, ihm aber andererseits die Ent
scheidungen zu belassen, bei denen aus Gründen der 
Wahl'llng der Rechtseinheit die Anl'llfung des Obersten 
Bayerischen Gerichts geboten ist. 

B. 
Begründung im einzelnen: 

I. Z u A r t. I Z i ff e r 1 

(N e u f a s s u n g de s § 4 des Ge s et z e s Nr. 124): 

1. De.r neue Absatz 1 stellt in 4 Ziffern die Zuständig
keiten des Obersten Landesgerichts in Strafsachen 
klar heraus. Dabei sind unter „Strafsachen" i. S. des 
ersten Satzes dieses Absatzes auch die Ordnungswid
rigkeiten zu verstehen, wie sich aus Ziff.er 4 ergibt. 
Der Begriff der Strafsachen wird hier in einem wei
teren Sinne gebraucht. Dagegen bestehen keine Be
denken (vgl. BayObLGSt. 1952, 184; Stoecker, Gesetz 
über die Ordnungswidrigkeiten, Vorbemerkung II am 
Anfang zum Gesetz). 

2. Im neuen Absatz 2 sind - wie bisher in § 4 Ziffer 2 
Satz 2 - die Ausnahmen von der Zuständigkeit des 
Obersten Landesgerichts zu Gunsten der Oberlandes
g.erich te erschöpfend aufgezählt. Der Katalog wird 
clurch den vorliegenden Entwurf gegenüber der bis-

herigen Fassung mehrfach erweitert; die Bestimmung 
gewinnt überdies durch die gegenständliche Bezeich
nung an Klarheit. 

a) Die bisherige Bestimmung in § 4 Ziffer 2 Satz 2 
Buchstabe a hat sich als zu eng erwiesen. Es ist 
ang·ezeigt, die Oberlandesgerichte nicht nur über 
die Beschwerden gegen Beschlüsse nach dem Ach
ten und Neunten Abschnitt des Ersten Buches der 
Strafprozeßordnung entscheiden zu lassen, sondern 
auch über Beschwerden gegen Beschlüsse, welche 
die Anordnung der Vorführung bei.reffen (vgl. z. B. 
§§ 51, ?O (2), 134, 230 (2), 236, 329 StPO.). Auch in
soweit handelt es sich um Beschlüsse, deren Erwä
gungen vorwiegend auf tatsächlichem Gebiete 
liegen. 

h) burch Buchstabe b wird die Entscheidung übei· die 
Beschwerden gegen Beschlüsse, durch ,die die Er
öffnung des Hauptverfahrens vom Gericht abge
lehnt oder abweichend vom Antrag der Staats
anwaltschaft die Verweisung der Sache an ein Ge
richt niederer Ordnung ausgesprochen worden ist 
(§§ 210 (2), 304, 311 StPO„ § 31 (2) b OwiG.) vom 
Obersten Landesgericht auf die Oberlandesgerichte 
zurückübertragen. Auch bei diesen Entscheidungen 
spielen Rechtsfragen meist nur eine untergeord
nete Bedeutung. AndeTerseits haben gerade diese 
Entscheidungen zu einer starken Belastung des 
Obersten Landesgerichts g·eführt. 

c) Die Änderungsvorschläge zu den Buchstaben e und 
d gehen auf das Dritte Strafrechtsändernngsgesetz 
.und .d.as Jugendgerichtsgesetz zmück. Soweit nach 
diesen Gesetzen die Entscheidung über Beschwer
den, die im Zusammenhang mit der Strafausset
zung· zur Bewährung (§§ 23 ff. StGB.), der beding
ten Entlassung (§ 26 StGB.) sowie der Aussetzung 
einer Jugendstrafe zur Bewährung (§§ 20 ff. JGG.) 
ergehen, den Oberlandesgerichten zukommt (§§ 305 a 
(1), 453 (3), 4,54 (2) Si.PO. in der Fassung des Art. 4 
Nrn. 33· und 49 des Dritten Strafrechtsänderungs
gesetzes; § 59 des Jugendgerichtsgesetzes), wäre 
nach der derzeitigen Fassung des Gesetzes Nr. 124 
an deren Stelle das Oberste Landesgericht zu
ständig. 

Da aber diese Entscheidungen weitgehend tat
sächlicher Natur sind und Rechtsfragen voraus
sichtlich nur eine untergeordnete Rolle spielen, 
war es im Interesse der Entlastung des Obersten 
Landesgerichts angezeigt, diese Eni.scheidung·en bei 
den Oberlandesgerichten zu belassen. Unberührt 
hiervon bleiben die Fälle, in denen das Bayerische 
Oberste Landesgericht kroft ausdrücklicher Geset- · 
zesbestirnmung (§ 305 a Abs. 2 Si.PO. in der Fa~
sung des Art. 4 Nr. 33 des Dritten Strafrechtsände
rungsgesetzes, § 59 Abs. 5 JGG.) als Revisions
gericht auch über die Beschwerde zu entschei
den hat. 

d) Die Änderung der Buchstaben e, g und h ist nur 
redaktioneller Natur. 

e) Dagegen soll durch die Änderung in Buchstabe f 
die Zuständigkeit der Oherlande~gerichte über den 
Fall des § 181 des Gerichtsverfassungsgesetzes hin
aus auf alle Fälle ausgedehnt werden, in denen im 
Strafverfahren eine Ordnungsstrafe festgesetzt 
werden kann (vgl. §§ 51 (1) und (3), ?O (1) und (3), 
?? StPO„ je in Verbindung mit § 304 (2) StPO.). 
Diese Erweiterung· ist sachlich angezeigt. Rechts
frag·en spielen auch hier erfahnmgsgemäH nur 
eine unlcrp;eonlnete Holle, so daLl es nicht an
gebracht ist, das Obersi.e Landesgericht mit solchen 
Entscheidungen zu befassen. 



TL Zu Art. I Ziffer 2 
(Änderung cl es § 5 des Gesetzes Nr. i24): 

Die Neufassung gibt in Ziffer 1 den bisherigen In
halt des § 5 wieder. 

Ziffer 2 hat seine Rechtsgrundlage in § 52 des Ge
seizes über das gerichtliche Verfahren in Landwirt
schaftssachen vom 21. Juli 1953 (BGBI. I S. 667). Danach 
kann durch die Gesetzgebung eines Landes, in dem meh
rere Oberlandesgerichte bestehen, die Entscheidung der 
Recl~tsbeschwerden einem obersten. Landesg·ericht zu-. 
g·ew1esen werden, wenn für die Entscheidung ausschließ
lich oder im wesentlicl1en Rechtsnormen in Betracht kom
men, die in den Landesgesetzen enthalten sind. Wird von 
dieser Befugnis Gebrauch g·emacht, so ist die Recl1ts
beschwerde s l et s bei dem obersten Landesgericht ein
zulegen. 

Die Ausübung dieser Ermächtigung erscheint ge
boten. Ist für die Entscheidung ausschliefllich oder im 
wesentlichen Landesrecht mallgebend, so steht der 
oberste Gerichtshof des Landes den in Betracht kommen
den Rechtsfragen näher als der Bundesgerichtshof. Die
ser Erwägung g·egenüber ist es unbeachtlich, daß das in 
Landwirtschaftssachen an zu wendende materielle Hecht 
weitgehend Bundesrecht isL Aucl1 in bürgerlichen Hechts
streitigkeiten sind die Fälle, in denen für die Entschei
dung ausschliefllich oder im wesentlichen Landesrecht in 
Betracht kommt, nicht g·erade häufig. Gleichwohl ist von 
der Ermächtigung des § 8 EGGVG. (mit der sich aus § 7 
Abs. 1 EGZPO. ergehenden Folge) durcl1 § 3 des Gesetzes 
Nr. 124 über die Wiederenichtung des Bayerischen Ober
sten Landesgerichts i. cl. F. des .Anderung·sgesetzes vom 
11. Oktober 1950 (GVBI. S. 215) Gebrauch gemacht wor
den. Darüber hinaus ist aucli noch nicht abzusehen, in
wieweit die in Aussicht genommene bundesgesetzliche 
Hegelung des Grundstücksverkehrs- und des Landbewirt
scliaftungsrechts Vorbehalte zugunsten der Landesg·esetz
gebung schafft. 
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III. Zu A r t. I Z i ff er :; 
(Neu f a s s u n g· d er §§ 13 und 14 cl e s G e s et -
z es Nr. 124): 

Beim Obersten Landesgericht bestehen nunmehr 
2 Zivil- und 3 Strafsenate. Unter diesen Umständen ist 
~lie ~eibehaltung eines Großen Senats untunlicli. Es 
ist mcht zweckmäßig, bei Meinungsverschiedenheiten in
nerhalb der Strafsenate aucli die Mitglieder der Zivil
senate damit zu befassen und umgekehrt. 

Es_ empfiehlt sicli daher, die in den §§ 132 und 136 · 
bis 138 des Gerichtsverfassungsgesetzes für den Bundes
g·erichtshof gescliaffene Hegelung auch für das Oberste 
Lanclesg·ericl1t zu übernehmen und mithin je einen Gro
llen Senat für Zivilsachen und für Strafsachen zu schaf
fen, die erfonlerlichenfalls als die „Vereinigten Großen 
Senate" zusamme.ntreten (§. 132 (4) GVG.). Diese Rege
lung begegnet kernen rechthclien Bedenken (vgl. Scliwarz, 
Anm. 1 zu § 10 EGGVG.). Nacl1 § 10 EGGVG. kann die 
Bildung eines einzigen GroHen Senats angeordnet wer
den; sie muß aber nicht angeordnet werden. 

IV. Z u A r t. 2 

(Z e i t p u n k t d e s I n k r a f t t r e t e n s , üb er -
gang s rege 1 u n g u. a.): 

L zu Abs. 1: Die Dringlichkeit des Ge~etzes ergibt sicli 
daraus, daß die neue Zuständigk:eitsrege-
1 ung möglicl1st bald in Kraft treten soll. 

2. zu Abs. 2: Diese Bestimmung ist notwendig, um Zwei
fel hezüglicl1 der Zuständigkeit für die 
übergang·szeit auszuscliließen. 

3. zu Abs. 3: Im Interesse der übersicl1tliclikeit ist die 
Bekanntmachung des neuen Wortlautes des 
Gesetzes Nr. 124 angezeigt. Dabei sollen 
gleichzeitig - entsprechend der neuen 
Übung - die Absätze der einzelnen Para
g1:aphen hezeiclrnet werden. 
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